
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
Warenlieferung 

der Dolomitenapotheke Mag. Pharm. Wirnsperger KG, Glocknerstraße 20b,  
9990 Nußdorf-Debant, Österreich 

 
1. GELTUNG/ VERTRAGSABSCHLUSS 
 
1.1. Der Abschluss von Verträgen für Warenlieferungen erfolgt ausschließlich zu den vorliegenden allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB). Dies gilt auch für Ergänzungs- und Folgeaufträgen. Für die Bestellung von Waren im 
Internet gelten diese AGB´s nur subsidiär.  

 
1.2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen 

des Vertragspartners werden nicht anerkannt, es sei denn, dass wir diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.  
 

1.3. Alle Erklärungen beider Vertragsparteien aufgrund dieses Vertrages sowie Vertragsänderungen und Nebenabreden 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform (auch Telefax, E-Mail). Auf dieses Schriftformerfordernis kann nur schriftlich 
verzichtet werden. 
 

1.4. Bestellungen gelten erst dann als angenommen, wenn wir eine Auftragsbestätigung erteilt oder die Waren versendet 
haben. Der Vertrag kommt erst mit dem Zugang der Auftragsbestätigung beim Auftraggeber oder dem Versenden der 
Ware zu Stande.  
 

2. PREISE 
 

 Preise und Angebote sind freibleibend und verstehen sich ab unserem Lager. Bei den angegebenen Preisen ist die 
österreichische Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe (Bruttopreise) und die Alkoholsteuer enthalten, soweit nicht 
ausdrücklich Nettopreise (ohne Mehrwertsteuer) angegeben sind. Zusätzlich zu den angegebenen Preisen kommen bei 
Warenlieferungen noch die Kosten für den Versand. Bei Lieferungen außerhalb Österreichs hat der Käufer neben den 
Versandkosten auch entstehende Spesen, einschließlich allfälliger Ein. bzw. Ausfuhrabgaben zu tragen, es sei denn, 
dass schriftlich etwas anderes festgelegt wird.  

 
 
3. LIEFERUNG UND GEFAHRTRAGUNG 
 
3.1.  Die Lieferung von Produkten beträgt durchschnittlich 7 Tage, falls dies bei den einzelnen Produkten nicht anders 

angegeben wird. Die Lieferzeiten werden bestmöglich eingehalten, sind jedoch unverbindlich. Wurde deren 
Verbindlichkeit ausdrücklich schriftlich vereinbart, hat uns der Auftraggeber schriftlich eine Nachfrist von 2 Wochen zu 
gewähren. Lieferfristen beginnen grundsätzlich erst nach dem Eingang der Kaufpreiszahlung am Konto des 
Auftragnehmers zu laufen 

 
3.2. Die Kosten und das Risiko für den Versand trägt der Auftraggeber. 

 
3.3.  Höhere Gewalt und sonstige unvorhergesehene Umstände entbinden uns von der Lieferverpflichtung. 
 
3.4.  Annahmeverzug durch den Auftraggeber berechtigt uns wahlweise zum Rücktritt unter Geltendmachung des 

entstandenen Schadens oder dazu, die Erfüllung des Rechtsgeschäftes bei Geltendmachung des darüber hinaus 
entstandenen Schadens zu verlangen. 

 
4. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN UND EIGENTUMSVORBEHALT 
 
4.1.  Rechnungen sind, falls keine anderslautende Vereinbarung besteht, binnen 14 Tagen ab Erhalt ohne Abzug auf unser 

Geschäftskonto zu bezahlen.  
 
4.2. Bei Überschreitung eines vereinbarten Zahlungszieles sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe üblicher Bankzinsen, 

zu verrechnen und sind vereinbarte Preisnachlässe hinfällig. Zahlt der Vertragspartner bei Fälligkeit nicht, so sind wir 
berechtigt, wahlweise die Zahlung sämtlicher noch offen stehenden Rechnungen verlangen und/oder alle noch 
ausstehenden Lieferungen stornieren und weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse durchführen oder von der Stellung 
einer angemessenen Sicherheit abhängig machen. 

 
4.3. Ferner verpflichtet sich der Auftraggeber, für den Fall seines Zahlungsverzuges sämtliche Mahn- und Inkassospesen 

sowie sonstige durch die außergerichtliche Betreibung entstandenen Kosten in der jeweils tarif-, verordnungs- oder 
gesetzmäßigen Höhe zu ersetzen. 

 
4.4.  Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder anderen Ansprüchen, welcher 

Art auch immer, zurückzuhalten oder mit Gegenforderungen aufzurechnen. 
 
4.5. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (neben dem Kapital insbesondere auch Zinsen und allfällige Kosten) 

unser Eigentum. Die Ware fällt im Insolvenzfall nicht in die Masse. 
  



5. GEWÄHRLEISTUNG 
 
5.1. Wir leisten Gewähr, dass unsere Produkte und Dienstleistungen die im Vertrag ausdrücklich bedungenen und sich aus 

der Produktbeschreibung ergebenden Eigenschaften haben und unsere Arbeiten sach- und fachgemäß ausgeführt 
werden. Mängel sind unverzüglich bei Warenlieferungen, spätestens jedoch innerhalb von 3 Tagen nach Ankunft der 
Ware am Bestimmungsort unter genauer Bezeichnung des Mangels schriftlich vom Käufer geltend zu machen.  

 
5.3. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn die von uns gelieferte Ware unsachgemäß gelagert wird. Wir haften 

auch nicht im Rahmen der gewerblichen oder nicht gewerblichen Weiterveräußerung oder Weitergabe, bei 
unsachgemäßem Gebrauch.  

 
5.4. Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne Zustimmung des Auftragnehmers Änderungen oder Instandsetzungen am 

Liefergegenstand bzw. der Werkleistung vorgenommen werden. 
 
6. SCHADENERSATZ 
 

 Schadensersatzansprüche des Vertragspartners gegenüber der Dolomitenapotheke Mag. Pharm. Wirnsperger KG 
werden auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln eingeschränkt. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit, wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung wesentlicher Vertragspflichten bleibt 
aufrecht. Ebenso die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.   

 
7. DATENSCHUTZ 

 
Der Vertragspartner stimmt zu, dass seine persönlichen Daten, insbesondere Name und Adresse, zur Begründung, 
Ausgestaltung, Änderung und Erfüllung des Vertrages gespeichert und verarbeitet werden. Der Auftragnehmer darf die 
gespeicherten Daten auch für die Abwicklung weitere Verträge oder zur Informationsübermittlung verwenden.  
 

8. SALVATORISCHE KLAUSEL 

Falls einzelne Bestimmungen dieser AGB´s oder im Vertrag rechtsungültig bzw. nichtig sind oder werden, wird dadurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, ungültige bzw nichtige 
Bestimmungen durch eine im damit verfolgten Zweck möglichst gleichkommende Bestimmung zu ersetzen. 

 
9.GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT 
 

Vertrags- und Erfüllungsort ist Lienz, auch wenn die Übergabe oder Lieferung der Ware an einem anderen Ort zu erfolgen 
hat. Gerichtsstand für sämtliche sich aus diesem Vertrag mittelbar oder unmittelbar ergebenden Ansprüche ist das für 
den Sitz der Dolomitenapotheke Mag. pharm. Wirnsperger KG sachlich zuständige Gericht. 
Für die Rechtsbeziehung zwischen den Vertragspartner gilt unter gleichzeitigem Ausschluss des UN-Kaufrechtes 
österreichisches Recht. Vertragssprache ist Deutsch. 

 

 


